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Dispensationsgesuch vom Unterricht
Bitte reichen Sie das Gesuch spätestens vier Wochen vor Ihrer Abwesenheit der Leiterin Bildung, Brigitte Schütz, schriftlich (per KLAPP oder per Mail) ein. Das Gesuch ist zu begründen und allenfalls zu belegen, dies gemäss Direktionsverordnung über Absenzen und Dispensationen in der Volksschule (DVAD, siehe untenstehend)).
Bitte beachten Sie, dass Sie das Dispensationsgesuch vor Ihrer Reiseplanung bei uns eingeben (bereits gebuchte Abwesenheiten gelten nicht als Dispensationsgrund!).
Für frühzeitige Abreisen in die Ferien sind in erster Linie die fünf freien Halbtage einzu-setzen.
	Dispensationsgesuch

	Betroffene Kinder Ihrer Familie 

	Name / Vorname
	Klasse(n)
	Klassenlehrperson(en)

	
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     

	
	     
	     
	     

	Name der Eltern 

	     

	Adresse 

	     

	Dispensationsdauer

	     

	Begründung
     



	Datum & Unterschrift
     



	Entscheid der Leiterin Bildung

	☐  genehmigt
	☐  nicht genehmigt
	Begründung
     

	Bemerkung
     

	Datum & Unterschrift
     




Rechtsgrundlage
«Dispensationen vom Schulunterricht sind gemäss Art. 4f DVAD möglich …
· bis höchstens zwei Wochen pro Schuljahr für Familienferien, wenn aus beruflichen Gründen nicht mindestens vier Wochen der Ferien der Eltern mit den Schulferien zusammenfallen, oder 
· wenn aus beruflichen oder familiären Gründen der Besuch von Familienangehörigen im Ausland nicht während der Schulferien möglich ist.
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